
Urheberrecht                                                  

 
Die Bibliothek der MHH möchte an dieser Stelle auf wichtige rechtliche Rahmenbedingungen 
hinweisen, die Sie als Dozent, Forscher, Bibliotheksnutzer oder Privatperson kennen sollten. Dies soll 
keine Rechtsberatung sein und kann auch keine Rechtsberatung ersetzen. Weitere Hinweise zu 
Urheberrechtsfragen finden Sie auf den Internetseiten des E-Learning-Service für Niedersachsen (eLLa). 

 

Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 
Urheberrechtsgesetz  
§§ 52 u. 53 

Urheberrechtsgesetz im Volltext hier  

 

§ 52a  
Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung  

(1) Zulässig ist,  

1. veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge 
aus Zeitungen oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, 
Hochschulen, nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie an 
Einrichtungen der Berufsbildung ausschließlich für den bestimmt abgegrenzten Kreis von 
Unterrichtsteilnehmern oder 

2. veröffentlichte Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus 
Zeitungen oder Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von 
Personen für deren eigene wissenschaftliche Forschung 

öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten und zur Verfolgung 
nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.  

(2) Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten 
Werkes ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. Die öffentliche Zugänglichmachung 
eines Filmwerkes ist vor Ablauf von zwei Jahren nach Beginn der üblichen regulären Auswertung in 
Filmtheatern im Geltungsbereich dieses Gesetzes stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. 

(3) Zulässig sind in den Fällen des Absatzes 1 auch die zur öffentlichen Zugänglichmachung 
erforderlichen Vervielfältigungen.  

(4) Für die öffentliche Zugänglichmachung nach Absatz 1 ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. 
Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.  

http://www.uni-lernstadt.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html


 

 
§ 52b 

Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen in öffentlichen Bibliotheken, 
Museen und Archiven 

(1) Zulässig ist, veröffentlichte Werke aus dem Bestand öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Museen 
oder Archive, die keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgen, 
ausschließlich in den Räumen der jeweiligen Einrichtung an eigens dafür eingerichteten elektronischen 
Leseplätzen zur Forschung und für private Studien zugänglich zu machen, soweit dem keine 
vertraglichen Regelungen entgegenstehen.  

(2) Es dürfen grundsätzlich nicht mehr Exemplare eines Werkes an den eingerichteten elektronischen 
Leseplätzen gleichzeitig zugänglich gemacht werden, als der Bestand der Einrichtung umfasst.  

(3) Für die Zugänglichmachung ist eine angemessene Vergütung zu zahlen.  

(4) Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.  

 
§ 53 

Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch 

(1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten 
Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, 
soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich 
gemachte Vorlage verwendet wird. Der zur Vervielfältigung Befugte darf die Vervielfältigungsstücke 
auch durch einen anderen herstellen lassen, sofern dies unentgeltlich geschieht oder es sich um 
Vervielfältigungen auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer 
Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung handelt.  

(2) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes herzustellen oder herstellen zu lassen  

1. zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem 
Zweck geboten ist und sie keinen gewerblichen Zwecken dient, 

2. zur Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck 
geboten ist und als Vorlage für die Vervielfältigung ein eigenes Werkstück benutzt wird, 

3. zur eigenen Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es sich um ein durch Funk gesendetes 
Werk handelt, 

4. zum sonstigen eigenen Gebrauch, 

a) wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen Werkes oder um einzelne Beiträge 
handelt, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen sind,  

b) wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt.  

Dies gilt im Fall des Satzes 1 Nr. 2 nur, wenn zusätzlich  

1. die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger 



photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung vorgenommen 
wird oder 

2. eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet oder 
3. das Archiv im öffentlichen Interesse tätig ist und keinen unmittelbar oder mittelbar 

wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgt. 

Dies gilt in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 nur, wenn zusätzlich eine der Voraussetzungen des 
Satzes 2 Nr. 1 oder 2 vorliegt.  

(3) Zulässig ist, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen eines Werkes, von Werken von geringem 
Umfang oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen oder öffentlich 
zugänglich gemacht worden sind, zum eigenen Gebrauch  

1. zur Veranschaulichung des Unterrichts in Schulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- 
und Weiterbildung sowie in Einrichtungen der Berufsbildung in der für die 
Unterrichtsteilnehmer erforderlichen Anzahl oder 

2. für staatliche Prüfungen und Prüfungen in Schulen, Hochschulen, in nichtgewerblichen 
Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in der erforderlichen 
Anzahl 

herzustellen oder herstellen zu lassen, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten 
ist. Die Vervielfältigung eines Werkes, das für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmt ist, ist 
stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.  

(4) Die Vervielfältigung  

a) graphischer Aufzeichnungen von Werken der Musik,  

b) eines Buches oder einer Zeitschrift, wenn es sich um eine im wesentlichen vollständige 
Vervielfältigung handelt,  

ist, soweit sie nicht durch Abschreiben vorgenommen wird, stets nur mit Einwilligung des Berechtigten 
zulässig oder unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 2 oder zum eigenen Gebrauch, wenn es 
sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt.  

(5) Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 sowie Absatz 3 Nr. 2 finden keine Anwendung auf 
Datenbankwerke, deren Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel zugänglich sind. 2Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1 sowie Absatz 3 Nr. 1 finden auf solche Datenbankwerke mit der Maßgabe Anwendung, 
dass der wissenschaftliche Gebrauch sowie der Gebrauch im Unterricht nicht zu gewerblichen Zwecken 
erfolgen.  

(6) Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt 
werden. Zulässig ist jedoch, rechtmäßig hergestellte Vervielfältigungsstücke von Zeitungen und 
vergriffenen Werken sowie solche Werkstücke zu verleihen, bei denen kleine beschädigte oder 
abhanden gekommene Teile durch Vervielfältigungsstücke ersetzt worden sind.  

(7) Die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf Bild- oder 
Tonträger, die Ausführung von Plänen und Entwürfen zu Werken der bildenden Künste und der 
Nachbau eines Werkes der Baukunst sind stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.  



 

 
§ 53a  

Kopienversand auf Bestellung 

(1) Zulässig ist auf Einzelbestellung die Vervielfältigung und Übermittlung einzelner in Zeitungen und 
Zeitschriften erschienener Beiträge sowie kleiner Teile eines erschienenen Werkes im Wege des Post- 
oder Faxversands durch öffentliche Bibliotheken, sofern die Nutzung durch den Besteller nach § 53 
zulässig ist. Die Vervielfältigung und Übermittlung in sonstiger elektronischer Form ist ausschließlich 
als grafische Datei und zur Veranschaulichung des Unterrichts oder für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung zulässig, soweit dies zur Verfolgung nicht gewerblicher Zwecke gerechtfertigt ist. Die 
Vervielfältigung und Übermittlung in sonstiger elektronischer Form ist ferner nur dann zulässig, wenn 
der Zugang zu den Beiträgen oder kleinen Teilen eines Werkes den Mitgliedern der Öffentlichkeit nicht 
offensichtlich von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl mittels einer vertraglichen Vereinbarung zu 
angemessenen Bedingungen ermöglicht wird.  

(2) Für die Vervielfältigung und Übermittlung ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen. 
Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.  

 

 

Stand: 20.11.2008 
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